
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/11/24 40R409/98p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1998

Norm

EO §54 Abs3

Geo §394 Abs2

EO §349

Rechtssatz

Bei Bewilligung der zwangsweisen Räumung durch das Titelgericht im Titelakt bedarf es nicht der Vorlage der mit der

Vollstreckbarkeitsbestätigung versehenen Ausfertigung des Räumungstitels.

Entscheidungstexte

40 R 409/98p

Entscheidungstext LG für ZRS Wien 24.11.1998 40 R 409/98p
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